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Regeste

Regeste BB über Massnahmen zur Stabilisierung des Baumarktes vom 25. Juni 1971
(BauB); Ausführungssperre. Errichten mehrere Bauherren gemeinsam einen industriellen
oder gewerblichen Neubau, den sie unter sich im Stockwerkeigentum aufteilen, so darf der
Gesamtbau die in Art. 4 lit. c BauB angesetzte Volumen- und Kostengrenze nicht
überschreiten, es sei denn er diene der Rationalisierung oder der Forschung.

Regeste Arrêté fédéral du 25 juin 1971 sur la stabilisation du marché de la construction;
interdiction temporaire de bâtir. Si plusieurs personnes bâtissent ensemble une nouvelle
construction industrielle ou artisanale, dont elles se répartissent la propriété par étages, la
construction d'ensemble ne peut pas dépasser les limites de volume et de coût fixées par
l'art. 4 lettre c de l'arrêté fédéral, à moins qu'elle ne soit affectée à la rationalisation ou à la
recherche.

Regesto Decretofederale sulla stabilizzazione del mercato edilizio, del 25 giugno 1971;
blocco delle costruzioni. Se varie persone edificano insieme una nuova costruzione per uso
industriale o artigianale, della quale esse si ripartiscono la proprietà per piani, la costruzione
complessiva non può eccedere la cubatura e il costo determinati dall'art. 4 lett. c del decreto
federale, a meno che sia destinata alla razionalizzazione o alla ricerca.

Erwägungen

E. 1
Zu entscheiden ist, ob bei Bauten im Stockwerkeigentum Mehrerer der umbaute Raum und
die Erstellungskosten des ganzen Gebäudes für die Beurteilung nach Art. 4 lit. c BauB
massgebend sind oder der Anteil jedes Stockwerkeigentümers unter diesem Gesichtspunkt
eine eigene Einheit bildet. Art. 4 lit. c BauB wurde erst im Laufe der parlamentarischen
Beratungen in den Baubeschluss aufgenommen; doch kann den Gesetzesmaterialien zu der
hier strittigen Frage nichts entnommen werden. Die drei Bauherren sind der Ansicht, sie
dürften nicht schlechter gestellt werden, als wenn jeder von ihnen sein Raumprogramm in
einem eigenen Gebäude verwirklichen würde. Sie behaupten, durch die Zusammenfassung
ihrer Bauvorhaben in einem Gebäude werde überdies die Bauwirtschaft entlastet. Nach dem
Wortlaut von Art. 4 lit. c BauB gilt die dort angegebene Volumen- und Kostengrenze für
industrielle und gewerbliche Neu- und Erweiterungsbauten. Die Vorschrift nimmt in keiner
Weise Bezug auf die Eigentumsverhältnisse an solchen Bauten. Dies muss heissen, dass die
von den drei Bauherren im vorliegenden Falle vorgesehene Aufteilung der projektierten
Baute in Stockwerkeigentum für die Beurteilung nach Art. 4 lit. c BauB ausser Betracht
fällt und es allein auf Volumen und Erstellungskosten des gesamten Gebäudes ankommt.
Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Bauwirtschaft stärker belastet wird, wenn
die drei Bauherren statt der unter die Ausführungssperre fallenden Gemeinschaftsbaute



unabhängig voneinander mit demselben Raumprogramm drei volumen- und kostenmässig
nicht der Ausführungssperre unterliegende Gebäude erstellen. Würde Art. 4 lit. c BauB aber
im Sinne der Beschwerdegegner ausgelegt, so könnte er praktisch wohl meistens umgangen
werden, denn es wäre für einen Bauherrn nicht allzu schwierig, ein industrielles oder
gewerbliches Bauvorhaben, das die in Art. 4 lit. c BauB angesetzte Volumen- BGE 98 Ib
266 S. 269 oder Kostengrenze überschritte, im Hinblick auf diese Bestimmung zunächst
zusammen mit Dritten in Stockwerkeigentum zu erstellen und nachträglich die Bauteile
dieser Dritten mietweise oder gar zu Eigentum zu übernehmen. Im vorliegenden Falle
bestehen keine Anzeichen für ein solches Umgehungsmanöver. Art. 4 lit. c BauB ist hier
aber in allgemein gültiger Weise auszulegen. Dies spricht dafür, anzunehmen, dass die in
dieser Vorschrift angesetzte Volumen- und Kostengrenze bei Bauten im
Stockwerkeigentum mehrerer für das ganze Gebäude als solches gilt. Die Beschwerde ist
deshalb gutzuheissen. Wie Art. 4 lit. c BauB anzuwenden ist, wo Mehrere Bauherren
gemeinsam einen Bau erstellen, den sie unter sich nicht horizontal, im Stockwerkeigentum,
sondern vertikal aufteilen, kann hier offen bleiben.
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